/LTHOFEN

STADTGEMEINDE

VERORDNUNG

des Gemeinderates der Stadtgemeinde Althofen
vom 11.03.2026
Zahl: 031-2/2025-6

mit der die integrierte Flachenwidmungs- und Bebauungsplanung
»Althofnerfeld 06/2025“

fur Teilflachen des Grundstuckes 790/1, KG Althofen (74001), erlassen wird.

Gemal den Bestimmungen § 52 in Verbindung mit §§ 38 und 39 des Karntner
Raumordnungsgesetzes, K-ROG 2021, LGBI. Nr. 47/2025, wird nach Erteilung der
Genehmigung durch die Karntner Landesregierung vom 04.05.2026, Zahl 07-RO-3-
27317/2026-22, verordnet:

1. Abschnitt (Allgemeines)

§1

Geltungsbereich

1. Diese Verordnung gilt fur die in der planlichen Darstellung (Plan Teilbebauungsplan
02) als Planungs-/Verordnungsraum gekennzeichneten Flachen.

2. Die Verordnung besteht aus dem Verordnungstext, der planlichen Darstellung

Flachenwidmung (Plan 01 Fldchenwidmung) und der planlichen Darstellung
Bebauungsbedingungen (Plan 02 Teilbebauungsplan).
Die Erlauterungen zur Verordnung beinhalten keine normativen Festlegungen und
umfassen insbesondere Erlauterungen zum Vorhaben und 2zu den
Verordnungsbestimmungen, Planungszielsetzungen, gesetzliche
Rahmenbedingungen und die Grundlagenforschung.
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2. Abschnitt (Flachenwidmungq)

§ 2

Flachenwidmung

Der Flachenwidmungsplan der Stadtgemeinde Althofen wird wie folgt abgeandert:

06a/2025

Umwidmung von Teilflachen des Grundstickes 790/1, KG Althofen (74001),

im Ausmalfd von 21.171 m?

von Griinland - Fiir die Land- und Forstwirtschaft bestimmte Flache; Odland

in Bauland Gewerbegebiet — Vorbehalt nicht fur UVP-Vorhaben gemaR K-UPG
bestimmt.

06b/2025

Umwidmung von Teilflachen des Grundstickes 790/1, KG Althofen (74001),
im Ausmalf} von 6.780 m?

von Grinland - Fir die Land- und Forstwirtschaft bestimmte Flache; Odland
in Bauland Geschaftsgebiet.

06¢c/2025

Umwidmung von Teilflachen des Grundstiuckes 790/1, KG Althofen (74001),

im Ausmald von 723 m?

von Bauland Gewerbegebiet — Vorbehalt nicht fur UVP-Vorhaben gemall K-UPG
bestimmt

in Bauland Geschiftsgebiet.

06d/2025

Umwidmung von Teilflachen des Grundstickes 790/1, KG Althofen (74001),
im Ausmalf} von 1.405 m?

von Griinland - Fiir die Land- und Forstwirtschaft bestimmte Flache; Odland
in Verkehrsflache — Allgemeine Verkehrsflache.

Fur Teilflachen des Grundstuckes 790/1, KG Althofen (74001), wird der
Widmungsrechtsbestand Bauland Gewerbegebiet — Vorbehalt nicht fur UVP-
Vorhaben gemaR K-UPG ubernommen (Flache 06e/2025 gemaly Plan 01
Umwidmungsplan).

Verortung siehe jeweils Plan 01 Umwidmungsplan.
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§3
MindestgroRe der Baugrundstlicke,
Beagrenzung Baugrundstiick

1. Die MindestgroRe der Baugrundstiucke wird mit 1.000 m? festgelegt. Davon
ausgenommen sind Grundstlcksteilungen fur infrastrukturelle Einrichtungen wie
z.B. Trafostationen.

2. Ein Baugrundstick ist ein gemal Plan 02 Teilbebauungsplan fir Bebauungen
vorgesehenes Grundstiick. Uberbaute Grundstiicksgrenzen gelten als ein
Baugrundstuck.

3. Die im Plan 02 Teilbebauungsplan festgelegte Grenze des Planungsraumes (=
Verordnungsraum) ist gleichzeitig die aulerst mogliche Begrenzung der
Baugrundstucke. Der zum Zeitpunkt der Erlassung der Verordnung aktuelle
Katasterstand ist fur die Zuordnung als Baugrundstiick nicht mafligebend.

§4

Bauliche Ausnutzung der Baugrundstiicke

1. Die maximal zulassige bauliche Ausnutzung und das Mindestausmald einer
baulichen Ausnutzung eines Baugrundstickes werden mit der Baumassenzahl
(BMZ) festgelegt. Die BMZ wird in Plan 02 Teilbebauungsplan gemaf
unterschiedlichen Bauzonen festgelegt.

2. Die Baumassenzahl ist das Verhaltnis der Baumasse (Bauvolumen) in m? zur Grolke
des Baugrundstiickes in m?. Als Baumasse gilt der oberirdisch umbaute Raum bis
zur aulReren Begrenzung des Baukorpers.

§5

Bebauungsweise

1. Als Bebauungsweise sind die offene und die halboffene Bebauungsweise
zulassig.

2. Eine offene Bebauungsweise ist gegeben, wenn Gebaude allseits freistehend
unter Einhaltung eines Abstandes zur Baugrundsticksgrenze errichtet werden
(kein  Anbauen an die Grundstiicksgrenze). Eine Uberbauung von
Grundstucksgrenzen gilt als offene Bebauungsweise.

3. Eine halboffene Bebauungsweise ist gegeben, wenn innerhalb des
Verordnungsbereiches auf zwei benachbarten Baugrundsticken die Gebaude
gemeinsam an einer seitlichen Grenze Uberwiegend aneinandergebaut werden,
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nach allen anderen Seiten aber freistehend errichtet werden. Ein einseitiges
Anbauen an die Grundsticksgrenze stellt keine halboffene Bebauungsweise dar.

§6
GeschoRanzahl, Bauhohe

1. Die maximal zulassige Bauhdhe wird mit 12,00 m festgelegt.

2. Die Bauhohe wird gemessen von der Erdgeschol3fulRbodenoberkante bis zum
hochsten Punkt des Gebaudes (z.B. Dachfirst oder Attika bei Flachdach).

3. Fur technisch und funktional bedingte Bau- bzw. Anlagenteile wie z.B.
Aufzugsuberfahrten, Kamine, Belichtungshauben darf im technisch erforderlichen
Ausmal} die hochstzulassige Bauhdhe uberschritten werden.

4. Die maximal zulassige Hohe der Erdgeschol3fuRbodenoberkante darf das fertige
Niveau (Oberkante Asphaltschicht) der angrenzenden Erschliefungsstralie,
welche in Plan 02 Teilbebauungsplan festgelegt ist, um maximal 0,50 m
Uberschreiten.

§7

Baulinien

1. Baulinien, jene Grenzlinien innerhalb welcher oberirdische Gebaude und
gebaudeahnliche bauliche Anlagen errichtet werden durfen, sind in der planlichen
Darstellung Plan 02 Teilbebauungsplan festgelegt. Es handelt sich um Baulinien
ohne Anbauverpflichtung. Erganzungen und Abweichungen sind in Abs. 2 bis 6
festgelegt.

2. Zu den an den Verordnungsbereich angrenzenden Grundgrenzen durfen die
Abstandsflachen der Karntner Bauvorschriften nicht unterschritten werden. Die in
Plan 02 Teilbebauungsplan festgelegten Baulinien (Kennzeichnung mit K-BV)
gelten fur diesen Bereich als Mindestabstand. In Abhangigkeit der mal3gebenden
Schattenpunkte ist der festgelegte Mindestabstand entsprechend zu vergro3ern.

3. Vordacher, Dachvorspringe udgl. durfen, sofern nicht gesondert festgelegt, auf
Eigengrund die Baulinien um maximal 1,30 m Uberragen.

4. Im Bereich innerhalb der in Plan 02 Teilbebauungsplan festgelegten Baulinien
gelten die Abstandsrichtlinien der Karntner Bauvorschriften (K-BV) § 4 bis 10. Fur
Gebaude und gebaudeahnliche bauliche Anlagen mit einer maximalen
Gebaudehohe von 3,50 m wird fur diese Bereiche der Mindestabstand zur
Grundgrenze mit 1,00 m festgelegt.
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5. Zu den in Plan 02 Teilbebauungsplan festgelegten Verkehrsflachen wird, sofern
keine Grunflache im Plan 02 Teilbebauungsplan festgelegt ist, fir Gebaude und
gebaudeahnliche bauliche Anlagen mit einer maximalen Gebaudehdhe von 3,50 m
der Mindestabstand mit 1,00 m (gemessen von der Dachkante) festgelegt.

6. Die Abstandsflachen gemafl K-BV § 4 bis 10 kdnnen flr Gebaude innerhalb eines
Baugrundstiickes verringert werden, sofern offentliche Interessen wie der
Sicherheit, der Gesundheit und des Ortsbildes nicht entgegenstehen.

§8
Ausmal} und Verlauf der Verkehrsflachen

1. Das Ausmal}, der Verlauf und die Mindestbreite der Erschliefungsstrale sind in
Plan 02 Teilbebauungsplan festgelegt. Geringfiigige Anderungen (Abweichungen
bis maximal 3,00 m) des Verlaufes der Verkehrsflachen sind, sofern der
grundsatzliche Charakter der ErschlieBung nicht beeintrachtigt wird, zulassig.
Die im Plan 02 Teilbebauungsplan festgelegten Baulinien wandern sinngemaf
mit.

2. Erganzend zu den Festlegungen im Abs. 1 sind interne Verkehrserschliellungen
zulassig.

3. PKW-Abstellplatze sind am Baugrundstlick bzw. im Verordnungsbereich im

Mindestausmal} wie folgt vorzusehen:

a) Je Mitarbeiter vor Ort ein Abstellplatz. Bei einem Dreischichtbetrieb ist die dritte
Schicht nicht zu berlcksichtigen.

b) Fur je 40 m? Verkaufsflache mindestens 1 PKW Abstellplatz.

c) Sonstige Stellplatze und PKW-Abstellplatze fur sonstige Nutzungen sind im
Bauverfahren entsprechend den abschatzbaren betrieblichen Gegebenheiten
vorzuschreiben. Im begrindeten betrieblichen Einzelfall ist entsprechend dem
abschatzbaren Bedarf eine Reduzierung der in lit a) und lit b) festgelegten
Stellplatze zulassig.

4. Die KFZ-ErschlieBung eines Baugrundstuckes ist von den in Plan 02
Teilbebauungsplan festgelegten ErschlieBungsstrallen mit in Summe maximal
zwei Anbindungen zulassig. Eine direkte Zufahrt von Parkplatzen (inkl. Carports,
Garagen udgl.) von diesen Erschliefungsstralen ist nicht zulassig.

5. Die im Plan 02 Teilbebauungsplan festgelegten Verkehrsflachen mit einer
Mindestbreite von 10,00 m umfassen die Errichtung eines von der Fahrbahn
getrennten kombinierten Geh- und Radweges.
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§9

Vorgaben fir die auRere Gestaltung baulicher Vorhaben

. Als Dachform sind Satteldacher bis 20 Grad Neigung, Pultdacher bis maximal 15

Grad Neigung und Flachdacher bis maximal 5 Grad Neigung zulassig.

. Mindestens 50 % der Flache von Flachdachern von Hauptgebauden und

mindestens 25 % von sonstigen Dachflachen von Hauptgebauden sind extensiv zu
begrinen bzw. mit Solarmodulen und/oder PV-Modulen, welche dachparallel
anzuordnen sind bzw. die Attikah6he um maximal 50 cm Uberragen, zu versehen.

Die Fassaden (inkl. allfalliger Rolltore) der Hauptbaukoérper sind mit Grauténen, mit
Erdtonen, mit Glas bzw. mit farblich unbehandeltem Holz herzustellen und mit der
Baubehorde abzustimmen. Ab einer Gebaudelange von 40 m sind die Fassaden
aufgelockert zu strukturieren. Farbliche Akzentuierungen der Fassaden sind in
Absprache mit der Baubehorde zulassig.

Unabhangig der Festlegungen in Abs. 5 sind Energiefassaden wie z.B. PV-Module
im Farbspektrum dunkle Grautdne (inkl. schwarz) zulassig.

Die Uberdachung von PKW-Abstellplatzen ist nur in Form von Solarparkplatzen
(Dachflache zu mindestens 75 % mit PV-Modulen bestlckt), welche gruppenweise
und einheitlich herzustellen sind, zulassig. Davon ausgenommen sind PKW-
Abstellplatze, welche an ein Gebaude mit einem Abstand — gemessen ab Beginn
des Parkplatzes - von maximal 3,00 m angrenzen.

§ 10

Erhaltung und Schaffung von Griinanlagen und Vorgaben fir die Gelandegestaltung

1.

Mindestens 10 % der Flachen der Baugrundstiicke sind als Grinanlage auszubilden.
Als Grinanlage gelten mit Rasen bepflanzte, parkartige oder gartnerisch gestaltete
Freiflachen, welche am Baugrundsttick frei zugénglich sind. Uberbaute, (iberdachte
und mit Belagen (inkl. Rasenverbundsteine udgl.) versehene Flachen sowie
begriinte Dachflachen gelten nicht als Grinflachen.

. Die im Plan 02 Teilbebauungsplan festgelegte Grunflache darf fur die Errichtung

von Geh- und Radwegen und fur Betriebszufahrten gemall § 8 Abs. 4 gequert
werden.

Im Bereich der in Plan 02 Teilbebauungsplan festgelegten linearen
Bepflanzungsgebote ist, unter Berucksichtigung Abs. 2, in weitgehend linearer
Anordnung alle 8,0 m ein mindestens 3,0 m hoher heimischer Laubbaum mit
mindestens 20 cm Stammumfang, gemessen in einem Meter Hohe, zu pflanzen.
Die natlrliche Wuchshoéhe der Baume hat mindestens 15 m zu betragen.
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4. Mit Ausnahme von stirnseitig zu Gebauden angeordneten Stellplatzen haben 80 %
der Parkplatze je Baugrundstick zumindest an einer Seite an einen mindestens
1,00 m breiten Grunstreifen anzugrenzen. Je acht Parkplatze ist mindestens ein
Baum am Baugrundstick nachzuweisen. In linearer Anordnung ist nach 8
Parkplatzen ein 1,50 m breiter Grinstreifen, welcher mit einem Baum zu bepflanzen
ist, vorzusehen. Baumbepflanzungen haben sinngemal} den Bestimmungen Abs.
3 zu entsprechen.

5. Nicht Uberdachte PKW-Abstellplatze udgl. sind mit Rasenverbundsteinen auf
versickerungsfahigen Unterbau bzw. mit versickerungsmalig zumindest
gleichwertigen Materialien herzustellen.

6. Bepflanzungen und Grinanlagen haben auf Basis eines Grinanlagen- und
Bepflanzungsplanes zu erfolgen, welcher Bestandteil des Bauverfahrens ist.

7. Die festgelegten Bepflanzungen und Grinanlagen sind nicht nur herzustellen,
sondern sind als solche auch dauerhaft zu erhalten.

§ 11

Art der Nutzung, Nutzungseinschrankungen

1. In der Bebauungszone 1 (Grundwidmung Bauland Gewerbegebiet) ist die
Realisierung von UVP-pflichtigen Vorhaben entsprechend der Festlegung des
Vorbehaltes ,Nicht fur UVP-Vorhaben gemal K-UPG bestimmt® nicht zulassig. Mit
Ausnahme von Abs. 3 und 4 sind ansonsten alle Nutzungen zulassig, welche der
Widmung Bauland Gewerbegebiet gemal § 20 des K-ROG 2021, i.d.g.F. LGBL.
Nr. 47/2025, entsprechen.

2. In der Bebauungszone 2 (Widmung Bauland Geschaftsgebiet) sind mit Ausnahme
jeglicher Wohnfunktionen und Abs. 3 und 4 all jene Nutzungen zulassig, welche der
Widmung Bauland Geschaftsgebiet gemal § 21 des K-ROG 2021, i.d.g.F. LGBL.
Nr. 47/2025, entsprechen.

3. Im Verordnungsbereich generell nicht zulassig sind extensive Flachennutzungen
wie z.B. Materiallagerplatze, die Sammlung und Behandlung von Abfallen, die
Zwischenlagerung und Aufbereitung von Materialien wie z.B. Schotter,
StralRenaufbruch, Betonabbruch, Bauschutt, Holz, die Errichtung von Asphalt- und
Betonmischanlagen, Auslieferungslager, Abstellplatze in Form von Auto-, Kran-
und Baggerverleih, Garagenpark, Lagerboxen und LKW-Abstellplatze aul3erhalb
einer betrieblich bedingten Nutzung vor Ort.

4. Als Schallschutzmallinahmen fir Verwaltungs- und Blrogebaude werden ein
erhodhter baulicher Schallschutz gemaf} OIB-Richtlinie 5, Kapitel 2.2.4 (Verwaltungs-
und Burogebaude) festgelegt. Der mallgebende Aullenlarmpegel ist im
Bauverfahren festzulegen.
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§ 12

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt mit dem Ablauf des Tages der Kundmachung im Internet
(elektronisches Amtsblatt der Stadtgemeinde Althofen) in Kraft.

Der Burgermeister:

Dr. Walter Zemrosser

Unterzeichner

St adt genei nde Al t hof en

Datum/Zeit-UTC

2026- 05- 06T09: 08: 22+02: 00

Aussteller-Zertifikat

a- si gn- cor por at e- 07

Serien-Nr.

848389014

Hinweis

Di eses Dokunent wurde antssigniert. Auch ein Ausdruck dieses
Dokuments hat genmé § 20 E- Governnent-Gesetz die Bewei skraft

einer offentlichen Urkunde.

Prifinformation

Di eses Dokunent wurde antssigniert. |Informationen zur Prifung
der el ektronischen Signatur und des Ausdrucks finden Sie unter

www. al t hof en. gv. at/ ant ssi gnat ur
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	1. Als Dachform sind Satteldächer bis 20 Grad Neigung, Pultdächer bis maximal 15 Grad Neigung und Flachdächer bis maximal 5 Grad Neigung zulässig.
	2. Mindestens 50 % der Fläche von Flachdächern von Hauptgebäuden und mindestens 25 % von sonstigen Dachflächen von Hauptgebäuden sind extensiv zu begrünen bzw. mit Solarmodulen und/oder PV-Modulen, welche dachparallel anzuordnen sind bzw. die Attikahöhe um maximal 50 cm überragen, zu versehen.
	3. Die Fassaden (inkl. allfälliger Rolltore) der Hauptbaukörper sind mit Grautönen, mit Erdtönen, mit Glas bzw. mit farblich unbehandeltem Holz herzustellen und mit der Baubehörde abzustimmen. Ab einer Gebäudelänge von 40 m sind die Fassaden aufgelockert zu strukturieren. Farbliche Akzentuierungen der Fassaden sind in Absprache mit der Baubehörde zulässig.
	4. Unabhängig der Festlegungen in Abs. 5 sind Energiefassaden wie z.B. PV-Module im Farbspektrum dunkle Grautöne (inkl. schwarz) zulässig.
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